
MENSCHENRECHTSBILDUNG IST
UNVERZICHTBAR

Menschenrechte können nur soviel Macht
entfalten, wie diejenigen, die sie brauchen und
verteidigen, ihnen in gemeinsamen Bemü-
hungen verschaffen können. Menschenrechte
müssen aber gelernt werden. Weder reichen
natürliche Talente noch alltägliche Orientie-
rungen oder die schlichte Mediennutzung, um
sich zurechtzufinden oder seine Rechte zu be-
kommen. Ohne professionelle Bildungsmaß-
nahmen auf diesen Gebieten bleiben die Men-
schen ignorant und inkompetent und werden
in der Folge nicht selten indifferent oder into-
lerant. Menschenrechtsbildung ist für die Um-
setzung und Entwicklung der Menschenrechte
unverzichtbar!
Das Argument der Unverzichtbarkeit hat drei
Ebenen:
■ Ohne Menschenrechtsbildung kann der

Einzelne seine Rechte nicht wahrnehmen
und verteidigen.

■ Ohne Menschenrechtsbildung kann sich
keine Menschenrechtskultur in der Zivilge-
sellschaft entfalten.

■ Menschenrechtsbildung ist mittlerweile
international selbst als ein Menschenrecht
anerkannt, das es zu achten, zu schützen
und zu fördern gilt.

Menschenrechtliche Ignoranz vermag für die
Gesellschaft, für den Einzelnen wie auch für
den Staat schädlichere Folgen haben als
schlechte PISA-Werte in Deutsch und Mathe-

matik, nämlich Einbußen an Freiheit , Gleich-
berechtigung, menschlicher Sicherheit und
Lebensqualität.

EIN POSITIVER TREND

Bereits früh hatte sich die Einsicht von der Un-
verzichtbarkeit der Menschenrechtsbildung in
einem engen „Kreis der Eingeweihten“ von
UNESCO, Europarat und Nicht-Regierungs-
Organisationen (Non-Governmental-Organi-
zations/NGOs) durchgesetzt. Diese Einsicht
beginnt sich auch über diesen Kreis heraus
langsam auszuweiten. So wie der neuerliche
Bedeutungszuwachs des Themas Menschen-
rechte, so ist auch die Entwicklung der Men-
schenrechtsbildung stark mit dem Wandel von
1989 verbunden. Nach 1989 stellen die Men-
schenrechte den einzigen Orientierungsrah-
men mit universellem Geltungsanspruch jen-
seits politischer Ideologien und Religionen dar.
Auch wenn die kritischen Analysen der real
existierenden Menschenrechtsbildung mah-
nend auf Defizite hinweisen, so stellt sich doch
auch die Frage, mit welchem zeitlichen Erwar-
tungshorizont man an die Verankerung und
Umsetzung der Menschenrechtsbildung her-
angeht. Trotz der aufgewiesenen Defizite ist
doch insgesamt ein positiven Trend erkennbar.
Wenn man sich die differenzierten konzeptio-
nellen Angebote sowie die wachsenden Ver-
öffentlichungen zum Thema anschaut, wie
auch die didaktischen Materialien, die neuen
Angebote im außerschulischen Bereich, die
Aufnahme in internationale Programme, die 
Einrichtung von menschenrechtsorientierten
Master-Studiengängen, die vielfältigen Infor-
mations- und Kursangebote im Internet, dann
lässt sich trotz aller Rückstände schlussfol-
gern: Und sie bewegt sich doch!
Nach einem konzeptionellen Angebot zur
Menschenrechtsbildung im ersten Teil, möchte
ich im zweiten Teil meiner Ausführungen zei-
gen, warum die Menschenrechtsbildung ein
schwieriges Unterfangen ist, von dem keine
schnelle Ausbreitung zu erwarten ist. Neben
den bekannten bremsenden Gründen man-
gelnder Ressourcen und fehlenden politischen
Willens gibt es Gründe, die in der Entwicklung
der Menschenrechte selber liegen: sie sind
komplex, unvollendet und kontrovers. Ihre all-
tägliche Wahrnehmung ist zudem durch ver-
breitete Stereotypen belastet. Sie gelten – je
nach Kontext – als selbstverständlich, als
machtlos, als idealistisch, als verzichtbar oder
als störend kritisch. Menschenrechtsbildung
hat auch die Aufgabe, diesen Stereotypen zu
begegnen.

PROFIL DER MENSCHENRECHTSBILDUNG

Menschenrechtsbildung muss nicht mehr er-
funden werden, weltweit gibt es eine wach-
sende Anzahl von Konzeptionen und prakti-

schen Angeboten. Menschenrechtsbildung hat
auch ein je eigenes regionales oder nationales
Profil, bedingt durch die spezifischen politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in
denen sie praktiziert wird. Es macht einen er-
heblichen Unterschied, ob Menschenrechts-
bildung in so genannten Entwicklungsländern,
in Nach-Bürgerkriegsgesellschaften, in post-
totalitären Gesellschaften, in tief gespalte-
nen Gesellschaften, in Post-Apartheidsgesell-
schaften oder in etablierten Demokratien
durchgeführt wird.
Trotz der konzeptionellen und kontextuellen
Vielfalt hat Menschenrechtsbildung weltweit
etwas, was sie verbindet, was in Zielsetzung
und Engagement universell ist. Wenn man
versucht, Meilensteine und Hauptströme zu-
sammenzuführen, dann kann man das nach-
folgend dargestellte Profil einer ganzheit-
lichen Menschenrechtsbildung skizzieren.

Menschenrechtsverständnis

Menschenrechte sind besondere, prioritäre
Rechte, die wir als „angeboren, unveräußerlich
oder unverlierbar“ bezeichnen. Aber warum?
Die Qualifizierung der Menschenrechte als an-
geborene Rechte bedeutet, dass sie weder er-
worben, noch verdient oder verliehen werden
können, sondern dass sie eine Berechtigung
allein auf Grund des Menschseins sind. Gleich-
wohl ist die Bestimmung der Menschenrechte
als angeboren im „metaphorischen Sinne“
(Ernst Tugenhat) gemeint, um ihren besonde-
ren Rang zu unterstreichen. Einmal als ange-
boren anerkannt, können sie nicht wieder ge-
nommen oder verwirkt werden. Sie bleiben
eine Berechtigung, die an keine Leistungen,
Verdienste oder Pflichterfüllung gebunden ist.
Zwar sind mit den Rechten auch die Pflichten
verbunden, die Rechte der anderen zu achten,
aber die Nichtachtung kann nur zu unter-
schiedlichen Arten der Kritik oder Sanktion
führen, jedoch nicht zum Verlust der Men-
schenrechte. Menschen sind und bleiben Men-
schen, auch in extremen Fällen: Sie stehen
nicht irgendeiner Strategie der De-Humanisie-
rung zur Disposition.

Menschenrechtswissen

Menschenrechtsbildung muss Grundkennt-
nisse vermitteln über die Rechte, die ich und
alle anderen haben, warum sie sich entwickelt
haben und was sie für den Einzelnen wie für
die Gemeinschaft leisten. Menschenrechts-
wissen ist beschreibendes und kritisches Wis-
sen zugleich. Es fragt sowohl nach den Insti-
tutionen, Organisationen, Dokumenten und
Akteuren, als auch nach den Ursachen der Dif-
ferenz von Norm und Wirklichkeit, nach den
Ursachen von Menschenrechtsverletzungen.
Wenn man auch nicht alle Bürger zu Experten
machen kann, so müssen die Bürger doch wis-
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Die Macht der Menschenrechte und die
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K. PETER FRITZSCHE

Nur Menschenrechte, die man kennt und
versteht, können ihre Wirkung entfalten.
Menschenrechte müssen deshalb gelernt
werden. Somit ist Menschenrechtsbil-
dung für die Umsetzung und Entwick-
lung der Menschenrechte unverzichtbar.
Auf dem Hintergrund dieser Kernthese
entfaltet K. Peter Fritzsche, Inhaber des
UNESCO-Lehrstuhls für Menschenrechts-
bildung, im ersten Teil ein konzeptio-
nelles Angebot zur Menschenrechtsbil-
dung. Euphorische Erwartungen an eine
rasche Umsetzung und vor allem schnel-
le Ausbreitung der Menschenrechtsbil-
dung werden im zweiten Teil des Beitrags
relativiert. Neben mangelnden Ressour-
cen und dem oftmals fehlenden politi-
schen Willen erklärt sich diese nüchterne
Betrachtungsweise durch Gründe, die in
der Entwicklung der Menschenrechte be-
gründet liegen: Sie sind komplex, unvoll-
endet und kontrovers. Menschenrechts-
bildung ist auch deshalb ein schwieriges
Unterfangen, weil sie verschiedensten
Stereotypen wirksam begegnen muss.
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sen, welche nationalen, regionalen oder inter-
nationalen Beschwerde- oder Klagemöglich-
keiten sie haben und an wen sie sich wenden
müssen. In aller Regel sind geeignete An-
sprechpartner zunächst wohl helfende Nicht-
Regierungs-Organisation wie amnesty inter-
national, um zu erfahren, was im Falle vermu-
teter Menschenrechtsverletzung zu tun ist.
Gerade am Beispiel der differenzierten Erwei-
terung der Menschenrechte, ihrer vielfältigen
Schutzmechanismen und den breiten Angebo-
ten von menschenrechtsorientierten NGOs
wird deutlich, dass man ohne ein Mindestmaß
an Bildung und Aufklärung Menschenrechte
weder wahrnehmen noch respektieren kann. 

Unteilbare Menschenrechte

In der Geschichte der Menschenrechte sind
fundamentale Lebensbereiche der Menschen
menschenrechtlich normiert worden. Bekannt
sind allerdings meist nur ganz grundlegende
Rechte wie das Recht auf Leben oder auf Mei-
nungsfreiheit. Nicht selten wissen die Opfer
von Menschenrechtsverletzungen gar nicht,
dass ihnen widerfahrendes Leid eine Verlet-
zung eines Menschenrechts darstellt, gegen
die sie sich effektiv und legal wehren dürfen.
Menschenrechtsbildung hat über den gesam-
ten unteilbaren Bereich der Menschenrechte
aufzuklären, der auch die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte umfasst. Weiter-
hin gilt es für diejenigen Gruppen, die interna-
tional bisher als „besonders verletzliche Grup-
pen“ anerkannt worden sind (Kinder, Frauen,
Flüchtlinge, Arbeitsmigranten), Informationen
über die verstärkten Schutzmöglichkeiten zu
liefern.

Wissen und Werte

Zur Unteilbarkeit der Menschenrechtsbildung
gehört auch der Zusammenhang von Wissen
und Werten. Menschenrechtsbildung bliebe
nämlich eindimensional, wenn sie nicht auch
über die Ideale und Werte aufklären würde, die
den Rechten zugrunde liegen. Zu den beiden
tragenden Säulen des Menschenrechtsver-
ständnisses gehört erstens die Idee, dass der
Einzelne schutzbedürftig und schutzwürdig
ist, um sein Leben selbstbestimmt gestalten zu
können. Zweitens sind Menschenrechte als
MENSCHEN-Rechte egalitär oder gar nicht.
Entweder sie gelten für alle gleich oder sie
werden Sonderrechte. Menschenrechte haben
also einen Selbstbestimmungs- und einen
Nicht-Diskriminierungskern.
Jemand, der über große Kenntnisse der Men-
schenrechte verfügt, muss noch lange nicht
bereit sein, auch die ihnen zugrunde liegenden
Werte zu teilen. Zur Unteilbarkeit der Men-
schenrechte gehört unverzichtbar hinzu, dass
es sich bei den Menschenrechten nicht nur um
„meine Rechte“ handelt, sondern immer auch
um die gleichen Menschenrechte aller ande-
ren. Menschenrechtsbildung zielt deshalb
nicht nur auf die Kenntnisse der je eigenen
Rechte, sondern immer auch auf die Anerken-
nung der Rechte der anderen! Menschen-
rechte gelten nicht exklusiv, sie gelten nicht
nur für Deutsche oder Franzosen oder welche
Gruppe auch immer. 

Rechts- und Politikbezug 

Verkürzt wäre allerdings auch eine Menschen-
rechtsbildung, die sich nur als Werteerziehung

verstünde oder die sich damit bescheidet, dass
„irgendwie“ implizit in den vielen Angeboten
der Friedenserziehung und der interkulturellen
Erziehung Menschenrechtsbildung praktiziert
wird. Für die Menschenrechtsbildung ist es
unverzichtbar, dass ein expliziter Bezug herge-
stellt wird zu den Menschenrechtsdokumen-
ten, zu den Rechten und ihrer Verankerung in
Verfassungen und völkerrechtlichen Verträgen
wie auch zu der Begründung, der Genese und
zu den Akteuren der Menschenrechtspolitik.

Menschenrechte als „way of life“

Menschenrechte stellen aber nicht nur einen
normativen Rahmen für die große Politik dar!
In einem weiter gefassten Verständnis der
Menschenrechte, das ursprünglich aus der
Menschenrechtsbewegung kommt, haben
Menschenrechte sowohl einen prägenden Ein-
fluss auf das Verhältnis des Bürgers zum Staat,
als auch auf das Leben der Bürger untereinan-
der, auf das zivilgesellschaftliche Zusammen-
leben. Den Menschenrechten als Regime ste-
hen die Menschenrechte als ein „way of life“
zur Seite:
„Information and knowledge about the holis-
tic meaning of human rights, as relevant to
peoples' daily lives, will evoke the missing dia-
logue about human rights as a way of life, and
contribute to the questions and answers that
promote social responsibility. A world where
women and men alike participate in the deci-
sion that determine their lives (...) where we
build a new political culture based on human
rights.“1

Ausgehend von diesem weiten Menschen-
rechtsverständnis nimmt Menschenrechtsbil-
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dung einen jeden und eine jede in die Pflicht,
sich so zu verhalten, dass sie die (gleichen!)
Menschenrechte aller anderen anerkennen
und respektieren. Nur wenn sich staatliche
und zivilgesellschaftliche Menschenrechts-
orientierung ergänzen und stützen, wird es zur
nachhaltigen Entwicklung einer Menschen-
rechtskultur kommen, einer Verankerung der
Menschenrechte, die mehr ist als deren Prä-
senz in Texten und Dokumenten. 

Menschenrechtsverletzungen

Da Menschenrechte der systematische Ver-
such sind, Macht durch gleiche Rechte für alle
zu begrenzen, muss immer wieder mit dem
Widerstand derer gerechnet werden, die ihre
Machtinteressen, ihre Vorrechte und/oder ver-
meintlichen Überlegenheiten bedroht sehen.
Konflikte gehören also konstitutiv zu der Ent-
wicklung der Menschenrechte dazu. Radikaler
und unversöhnlicher Widerstand erwächst aus
den Reihen von Rassismus, Nationalismus und
Rechtsextremismus, da deren Ideologien der
Ungleichheit bereits die Grundannahme der
Menschenrechte ablehnen: die gleiche Würde
und Gleichwertigkeit aller Menschen. Aber
auch die verschiedenen Varianten der Funda-
mentalismen, die Menschen in einer selbst-
verschuldeten Unmündigkeit halten wollen,
stellen radikale Widersacher dar. Schließlich
werden die Menschenrechte von all denen be-
grenzt, unterlaufen oder nachgeordnet, die in
ihnen hinderliche und lästige Bedingungen für
ihren lokalen bis globalen Wohlstandschauvi-
nismus sehen. Allerdings werden Menschen-
rechte nicht nur durch „böse Absichten“ iden-
tifizierbarer Akteure verletzt. Auch Strukturen
der Ungleichheit, der Armut und der Unwis-
senheit tragen dazu bei, dass Menschen ihre
Rechte nicht verwirklichen können.

Dreifacher Imperativ 

Menschenrechtsbildung hat eine dreifache,
handlungsorientierte Botschaft: Steh auf für
deine Rechte! Und: Diskriminiere nicht! Diese
Botschaft richtet sich zuweilen an geradezu
entgegengesetzte Adressaten: an die poten-
ziellen Opfer und an die potenziellen Verletzer.
Darüber hinaus richtet sich dieser doppelte
Imperativ jedoch an einen jeden von uns, denn
ein jeder kann sowohl Opfer als auch Verletzer
werden. Wenn wir noch die Solidarität mit den
Opfern hinzunehmen, dann formuliert die
Menschenrechtsbildung drei Imperative, für
die auch die entsprechenden Handlungskom-
petenzen entwickelt werden müssen.

■ Kenne und verteidige deine Rechte.
■ Anerkenne die gleichen Rechte der ande-

ren. Verhalte dich im Alltag selber so, dass
du die Menschenrechte der anderen aner-
kennst und nicht verletzt.

■ Verteidige nach deinen Kräften auch die
Rechte anderer und helfe nach deinen Mög-
lichkeiten Opfern von Menschenrechtsver-
letzungen.

Menschenrechte und Toleranzkompetenz

Menschenrechtsbildung zielt auch auf die Ent-
wicklung von Toleranzkompetenz. Hierbei orien-
tiert sie sich an einem weiten Toleranzbegriff, der
nichts gemein hat mit einem großzügig da-
herkommenden Gewährenlassen. Aus nachvoll-
ziehbaren Gründen trifft das Konzept einer Dul-
dungstoleranz auf wenig Aufnahmebereitschaft
in vielen Gesellschaften. Wer will schon gerne 

lediglich geduldet werden! Es geht vielmehr da-
rum, die Anerkennungsbereitschaft von glei-
chen Rechten mit der Toleranzfähigkeit von
unterschiedlichen Lebensformen zu verknüpfen.
Menschen sollen sich wechselseitig tolerieren,
gerade weil sie ein Menschenrecht auf Freiheit
und Anderssein haben. Eine Menschenrechts-
kultur wäre eine, die eine Welt der gleichen
Rechte mit einer Welt der Vielfalt verbinden
könnte. Die Toleranz der Differenz folgt aus der
Akzeptanz der Gleichberechtigung. Dies ist aber
nicht selbstverständlich und muss gelernt wer-
den. Immer dann, wenn es einem nicht gefällt,
was der andere konkret aus seinen Freiheitsrech-
ten macht und wie er sein Leben gestaltet, erfor-
dert die Anerkennung seines Rechts auf Freiheit
die Tolerierung ihrer Konsequenzen (sofern die
Freiheit nicht zur Intoleranz missbraucht wird).
Es ist die Orientierung an den Menschenrechten,
die dann auch die oft aufkommende Frage der
Grenzen der Toleranz beantworten kann. 
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Eine Menschenrechtsbildung, die sich in die-
sem Sinne um die Anerkennung gleicher
Rechte und die Tolerierung unterschiedlicher
Lebensformen bemüht, wird als Prävention
gegen Rechtsextremismus und Rassismus und
deren Ideologien der Ungleichheit wirksam
werden können. Wenn es gelingt, die Attrakti-
vität der Freiheits- und Gleichheitsidee der
Menschenrechte nachvollziehbar zu machen,
wird es möglich, eine Anfälligkeit für die Ideo-
logien der Ungleichheit und des Autorita-
rismus gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Interkulturelle Kompetenz

Menschenrechtsbildung ist auch interkulturell
ausgerichtet: Sie befähigt und ermutigt zum
interkulturellen Dialog. Sie will gegen die An-
fälligkeit gegenüber Fundamentalismen jeder
Art vorbeugen. Ein integraler Bestandteil der
Toleranzkompetenz ist der interkulturelle Pers-
pektivenwechsel. Dieser wird jedoch nur gelin-
gen können, wenn man Klarheit über seine 
eigene Position hat und diese mit Selbstbe-
wusstsein vertreten kann. Dann aber erlaubt die
Perspektivenübernahme eine Haltung, welche
die Anfälligkeit für Vorurteile und Feindbilder
verringert. Nur von denen, die zum Wechsel der
Perspektive bereit sind, kann der viel beschwo-
rene Dialog der Kulturen geführt werden. 
Dieser Dialog ist ein Mittel, um den Menschen-
rechten in allen Kulturen zur – oft noch aus-
stehenden – Anerkennung zu verhelfen. Der
Dialog ist aber gleichzeitig auch der dauernde
Testfall, ob das überhaupt gelingen kann. Nur
im Dialog lässt sich eine universelle Anerken-
nung der Menschenrechte erreichen oder gar
nicht. Ein solcher interkultureller Dialog über
die Menschenrechte kann nur gelingen, wenn
man zum einen nicht in die Arroganzfalle ge-
rät, die blind macht für kulturelle Einwände
aus weniger individualistisch orientierten Ge-
sellschaften und zum anderen aber auch nicht
in die Selbstblockierungsfalle tappt, die darin
besteht, sich der relativistischen Argumenta-
tion zu unterwerfen, die die Menschenrechte
als westliche Indoktrination missdeutet. Das
bedeutet auch, dass Menschenrechte nicht als
eine Art Zivilreligion gepredigt werden dürfen,
sondern als eine Kultur begründet und entwi-
ckelt werden müssen.

Zivilcourage

Menschenrechte brauchen Mut, Menschen-
rechte machen Mut: Menschenrechte und
Bürgermut haben eine Menge miteinander zu
tun. Sowohl die Verteidigung der Rechte ande-
rer Personen wie die der eigenen Rechte erfor-
dern immer wieder Mut, auch einen solchen
Mut, der um das Risiko weiß, in Folge des En-
gagements Schaden an Leib und Wohlergehen
erleiden zu können. Die Menschenrechten sind
nicht vom Himmel gefallen, sondern mussten
in unterschiedlichen, durchaus revolutionären
Schritten erstritten und erkämpft werden. Zu
diesem Prozess hat von Anbeginn der Bürger-
mut derer gehört, die sich mit der Staatsmacht
angelegt haben und sich gegen Entscheidun-
gen und Strukturen aufgelehnt haben, die sie
als Unrecht empfunden haben. Immer war der

Mut gefordert, alte Regeln zu verletzen, sich
Autorität zu widersetzen, um neue Rechte zu
erstreiten. Stets galt es, Ängste und Wider-
stände zu überwinden. Auch wenn es von An-
beginn – in einem utopischen Überschuss –
hieß, dass alle Menschen die gleichen Rechte
besäßen, so wurden historisch aus diesem Be-
griff des Menschen doch viele ausgeschlossen
oder noch benachteiligt. Also bedurfte es im-
mer wieder des neuen Mutes, um als Frau,
Schwarzer oder als Angehöriger einer benach-
teiligten Minderheit für die Anerkennung der
gleichen Menschenrechte zu kämpfen.
Menschen, die um ihre Rechte wissen, können
sich leichter wehren. So sehr historisch der
Mut der Engagierten zu Menschenrechten ge-
führt hat, so sehr setzen die erreichten Men-
schenrechte Mut frei, um sie zu verteidigen.
Das Wissen um meine Rechte erleichtert mir
die Entscheidung meines Engagements. Das
Bewusstsein, das etwas verwehrt wird, wozu
man berechtigt ist, mobilisiert den Mut, sich
zu wehren. In diesem Sinne sind Menschen-
rechte Mutmacher! Erfolgsgeschichten von
mutigen Menschenrechtlern gehören sicher
zum Attraktivsten, was die Menschenrechts-
bildung bereit hält.
Die Schicksale vieler Menschenrechtsaktivis-
ten und Menschenrechtsverteidiger, die mit
ihrem Leben „bezahlt“ haben, verdeutlicht das
Risiko, das in vielen Gesellschaften immer
noch mit dem Einsatz für die Menschenrechte
verbunden ist. Gleichwohl können wir auch
diesmal wieder sagen: Menschenrechte sind
Mutmacher! Oft fällt es nämlich leichter, sich
für andere einzusetzen, wenn man um die
Rechtsverletzung weiß, die ihnen widerfährt,
wenn die mutige Handlung also mehr ist, als
Ausdruck einer reinen „Empörung des Her-
zens“. Ein aufgeklärtes Menschenrechtsbe-
wusstsein kann hier hilfreich sein.
Die Menschenrechte dienen weiterhin dazu,
dass aus dem Mut kein „Übermut“ wird. Vor al-
lem beim Engagement des zivilen Ungehor-
sams vermögen die Menschenrechte notwen-
dige Grenzen zu setzen. So, wie wir zur Be-
gründung von zivilem Ungehorsam uns am
besten an den universellen Werten orientieren,
die den Menschenrechten zugrunde liegen, so
orientieren wir uns auch an ihnen, wenn es 
um die Frage geht: Wo hat der Ungehorsam
seine Grenzen? Die liegen dort, wo er riskiert,
die Menschenrechte anderer zu verletzen. Zi-
viler Ungehorsam, der dazu führt, dass die 
Unversehrtheit von Menschen verletzt wird –
im Extremfall beim Ansägen von Gleisen –, ist
nicht mehr „zivil“, nicht mehr menschenrecht-
lich begründbar. 

Adressatengruppen

Alle Menschen haben ein Menschenrecht,
Menschenrechtsbildung zu erhalten! Nur
diese Bildung wird es ermöglichen, dass die
Menschenrechte ihre Macht entfalten und die
Bürger schützen. Neben einer Art Grundwis-
sen oder Kerncurriculum, das unverzichtbar
für die eigene Orientierung ist und im Weite-
ren auch dazu befähigt, sich weiterzubilden
und/oder nötige Expertisen bei NGOs oder
Menschenrechtsverteidigern einholen zu kön-
nen, gibt es notwendige Differenzierungen

nach dem politischen Kontext, dem Art des
Opferrisikos und dem Profil künftiger beruf-
licher Aktivitäten. Nach Artikel 24 des Aktions-
programms der 2004 zu Ende gegangenen De-
kade der Menschenrechtsbildung sollen vor
allem folgende Berufsgruppen eine spezielle
Menschenrechtsbildung erhalten (da ihr Beruf
in besonderer Weise menschenrechtsrelevan-
te Tätigkeiten beinhaltet): Polizei, Strafvoll-
zugsbedienstete, Juristen, bewaffnete Kräfte,
international tätige Beamte und Angestellte,
Entwicklungshelfer, Angehörige von Friedens-
einsätzen, Mitglieder von NGOs, Tätige im Be-
reich der Medien, Regierungsbeamte, Parla-
mentarier und Lehrer. 

Kinderrechte als Einstieg

Menschenrechtsbildung ist schulische und au-
ßerschulische Menschenrechtsbildung! Gleich-
wohl hat die Schule für die Menschenrechts-
bildung eine besondere Bedeutung, da Kinder
die ersten Träger von Menschenrechten, die 
anfälligsten Opfer von Menschenrechtsver-
letzungen und auch die ersten Adressaten der
Menschenrechtsbildung sind. Mittlerweile be-
ginnt sich sogar die Einsicht durchzusetzen,
dass es hilfreich ist, bereits im Kindergarten die
ersten Schritte einer Menschenrechtsbildung
zu gehen.
So früh wie möglich und altersgerecht sollen
Kindern die Menschenrechte nahe gebracht
werden. Was wäre geeigneter hierfür als die
Kinderrechte! Das „Übereinkommen über die
Rechte des Kindes“ (vom 20. November 1989) –
die so genannte „Kinderkonvention“ – wird zu-
nehmend zu einem Bezugspunkt und Schlüs-
seltext für die Menschenrechtsbildung. Kinder
sind die ersten Träger von Menschenrechten
und die ersten Adressaten von Menschen-
rechtsbildung. Nur wenn Kinder bereits ein Be-
wusstsein ihrer Menschenrechte entwickeln,
können sie als Erwachsene in gelingender Weise
ihre Menschenrechte wahrnehmen! Nur wenn
schon Kinder erfahren, dass ihre Freiheiten und
Rechte bei den Freiheiten und Rechten der an-
deren ihre Grenze haben, werden sie als Er-
wachsene die Menschenrechte nicht als eine
exklusive Berechtigung missverstehen. Nur
wenn Kinder schon erfahren, dass Ali und Shula
zwar anders aussehen, aber nicht weniger wert
sind als Julia und Markus, fällt es ihnen als Er-
wachsenen leichter, Anerkennung und Toleranz
zu praktizieren. Die Kinderrechte erlauben auch
eine Solidaritätsbrücke zu denjenigen Kindern
in der Welt zu bauen, deren Menschenrechte
durch Prostitution, Pornografie, Kinderhandel,
Kinderarbeit, Krieg oder Folter verletzt werden.
An den Kinderrechten lässt sich auch aufzeigen,
wie unterschiedlich und ungleich sich Kindheit
gestaltet, und dass Kinder unterschiedlich an-
fällig sind für Menschenrechtsverletzungen, je
nachdem ob sie Jungen oder Mädchen sind oder
auch je nach ihrer ethnischen, kulturellen, reli-
giösen oder sozialen Zugehörigkeit. 

Menschenrechte als Schulkultur

Darüber hinaus ist Menschenrechtsbildung,
die im schulischen Rahmen stattfindet, nicht
nur eine Querschnittsaufgabe, sondern sie ist
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vor allem eine Frage der Schulphilosophie, des
Schulklimas und der Schulkultur. Es gilt nicht
nur, über die Menschenrechte zu unterrichten,
sondern Menschenrechte auch praktisch er-
fahrbar zu machen im Lern- und Lebensraum
der Schule. Um Menschenrechte auch im
schulischen Rahmen erfahrbar machen zu
können, um Schule schon als Ort von Anerken-
nungserfahrung zu nutzen, kann Menschen-
rechtsbildung nicht allein die Aufgabe eines
oder mehrerer Schulfächer sein, sondern sie
wird zu einer Frage des Schulklimas und der
Schulkultur. „Teste das Menschenrechtsklima
deiner Schule“, lautet konsequenterweise ein
Projekt der Menschenrechtsbildung.2

So zutreffend der Hinweis auch ist, dass
Schule, Staat und Welt nach unterschiedlichen
Logiken funktionieren und man nicht eins zu
eins von der Schule auf den Staat schließen
darf, so unerlässlich erscheint der Menschen-
rechtsbildung und der durch sie fundierten
politischen Bildung, den sozialen Raum, das
Experimentierfeld und die Vorbereitungszeit,
die Schule gewährt, für eine frühes Erfah-
rungslernen von Menschenrechten zu nutzen.

MENSCHENRECHTSBILDUNG
ALS FUNDAMENT?

Die Menschenrechtsbildung befindet sich
noch in einem konzeptionellen Entwicklungs-
prozess, in dem sie auch ihr Verhältnis zu kom-
plementären und/oder konkurrierenden be-
nachbarten Bildungsansätzen bestimmt sowie
ihr Verhältnis zu den Bezugswissenschaften
und ihren Didaktiken klärt. Zur Menschen-
rechtsbildung gehört eben auch dieser refle-
xive Prozess der Standortbestimmung der
Menschenrechtsbildner selbst wie ihrer wis-
senschaftlichen und pädagogischen Partner.
Ein spannender, längst nicht abgeschlossener
Kommunikationsprozess ist seit einiger Zeit in
Bezug auf Ansätze wie Interkulturelle Erzie-
hung und Anti-Rassistische Erziehung, Globa-
les Lernen, Friedenserziehung und Citizenship
Education in Gang gekommen. Diese „Welt der
Vielfalt“ von Bildungsangeboten kann auch
zur Verunsicherung von Lehrern und Lernern
führen. Ist das alles nur alter Wein in jeweils
neuen Schläuchen? Innerhalb der Selbstver-
ständigungsprozesse beginnt eine Lesart an
Gewicht zu gewinnen, welche die Nachbaran-
sätze der Menschenrechtsbildung als Ausdif-
ferenzierungen von menschenrechtsorientier-
ten Themen versteht wie Nicht-Diskriminie-
rung, Gewaltlosigkeit, globales Bewusstsein,
Partizipation. Menschenrechte werden als eine
Art Kernbereich oder Fundament all dieser Bil-
dungsansätze gedeutet. Wenn sich dieses Ver-
ständnis durchsetzen sollte, wird es aber auch
erforderlich sein, das Eigentliche des Men-
schenrechtzugriffes zu unterstreichen. Men-
schenrechtsfundierte Ansätze sind moralisch,
politisch und rechtlich noch weiter gehend, als
Ansätze, die sich „nur“ auf Bedürfnisse und
Werte beziehen. Es geht nämlich um universa-
lisierbare und egalitäre Berechtigungen und
Verantwortlichkeiten, die als fundamental an-
erkannten Lebensbereiche besonders zu
schützen.
Es gibt auch keine einheitliche Bezugwissen-
schaft „Menschenrechtswissenschaft“, son-

dern weit gehend separate Wissenschaftsdis-
ziplinen, die sich dem Thema der Menschen-
rechte aus unterschiedlichen Perspektiven an-
nehmen bzw. die unterschiedlichen Dimensio-
nen der Menschenrechte getrennt behandeln.
Zu nennen sind die Philosophie, Rechtswis-
senschaft, Geschichtswissenschaft, Politikwis-
senschaft und Psychologie, hinzu kommt die
Erziehungswissenschaft. Menschenrechtsbil-
dung „gehört“ darum auch keinem (Schul)Fach
allein, sondern ist nur als Querschnittsaufgabe
zu bewältigen, denn sie klärt auf über morali-
sche Regeln und Begründungen, historische
Entwicklungen, über politische Konflikte, wirt-
schaftliche Interessen und über rechtliche
Verfahren im Feld der Menschenrechte. Einige
Fächer haben gleichwohl eine besondere Affi-
nität wie die politische Bildung.

MENSCHENRECHTSBILDUNG UND
POLITISCHE BILDUNG

Menschenrechtsbildung ist auch politische
Bildung im klassischen Sinn. Menschenrechte
sind ein politisches Thema und zwar im Sinne
von „großer Politik“, Makropolitik, staatlicher
und internationaler Politik. Menschenrechts-
bildung hat genuin machtpolitische und herr-
schaftskritische Fragestellungen auf der Ta-
gesordnung:
■ Die Begrenzung und Zivilisierung staat-

licher Macht im Interesse fundamentaler
Bedürfnisse des Bürgers (Abwehr staat-
licher Willkür, Demokratisierung staatlicher
Macht, soziale Verpflichtung des Staates);

■ der Kampf diskriminierter und verletzlicher
Gruppen um gleiche Rechte;

■ der Prozess internationaler Einflussnahme,
Kontrollen, Monitoring von Menschenrech-
ten;

■ die Herstellung von politischem Druck via
Öffentlichkeiten (auch dort, wo es noch
keine rechtlich ausgearbeiteten Mechanis-
men gibt), durch zwischenstaatliche Orga-
nisationen und durch NGOs;

■ diplomatische Verhandlungen im Interesse
der Menschenrechte;

■ die Kritik an ideologischen Instrumentali-
sierungen;

■ der Dialog um universelle Anerkennung; 
■ der nationale wie internationale Disput um

neue Rechte, der Entwicklungsprozess von
Rechten.

Innerhalb der Debatte um die Menschenrechte
finden wir allerdings eine parallele Ausein-
andersetzung zu der Debatte um Demokratie
als Herrschafts- und Lebensform. Menschen-
rechte benötigen zu ihrer Verwirklichung so-
wohl institutionalisierte Schutzmechanismen
wie eine sie begleitende Menschenrechtskul-
tur. Menschenrechtsbildung hat sich einer-
seits als Institutionenkunde zu verstehen, an-
dererseits zielt sie auf eine menschenrechtlich
orientierte Zivilgesellschaft.

MENSCHENRECHTE LERNEN UND
DEMOKRATIE LERNEN

Es ist sicher zutreffend, dass sich Menschen-
rechte und Demokratie thematisch teilweise
überschneiden und Demokratie lernen auch

Menschenrechte lernen einschließt. Demokra-
tie ist ja letztlich eine Manifestation politi-
scher Menschenrechte oder eine Institutiona-
lisierung partizipatorischer Rechte. Zudem ist
die Demokratie diejenige Herrschaftsform, in
der sich die Menschenrechte am ehesten ver-
wirklichen lassen. Aber die Menschenrechte
beanspruchen auch dort Geltung, wo Demo-
kratie noch nicht, nicht mehr oder überhaupt
nicht existiert. Einige Beispiele: 
■ Kinderrechte markieren einen Geltungsbe-

reich der Menschenrechte, ohne dass die
Familie, die Schule oder auch die Wirt-
schaft, in der sie eingefordert werden, de-
mokratisiert sein müssen.

■ Menschenrechte gelten auch für Ausländer,
die nicht über demokratische Bürgerrechte
verfügen. Der Begriff der Menschenrechte
greift prinzipiell weiter als der der Bürger-
rechte.

■ Das Menschenrecht, nicht gefoltert zu 
werden, gilt unabhängig von der Staats-
form.

■ Die Umsetzung von Menschenrechten wie
das auf Nahrung oder auf Bildung können
nicht auf die Verwirklichung demokrati-
scher Verhältnisse warten, so sehr diese
förderlich für die Umsetzung sein werden.

■ Die Beachtung der Menschenrechte durch
Wirtschaftsunternehmen (die oft mehr
Macht als Staaten haben), steht ganz oben
auf der Agenda der internationalen Men-
schenrechtsdebatten, ohne dass zu erwar-
ten ist, dass solche Unternehmen demokra-
tisiert werden können.

■ Die völkerrechtliche Selbstbindung der
Staaten an die UN-Menschenrechtskon-
ventionen ist an keine Regierungsform die-
ser Staaten gebunden.

■ Und schließlich: Auch dort, wo eine funk-
tionierende Demokratie besteht, setzen die
Menschenrechte der demokratischen Mehr-
heit Grenzen für einen humanen Kern, der
nicht zu ihrer Disposition steht.
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DIE SCHWIERIGEN MENSCHENRECHTE
UND IHR EINFLUSS AUF DIE
MENSCHENRECHTSBILDUNG

Die real existierende Menschenrechtsbildung
ist von der Umsetzung ihrer programmatischen
Zielsetzungen noch weit entfernt. Gründe hier-
für liegen auch in der Logik und Entwicklung der
Menschenrechte selbst wie in ihrer alltäglichen
und stereotypen Wahrnehmung durch die 
Bürger. Menschenrechte sind komplex, unvoll-
endet und umstritten. Im Alltagsbewusstsein 
gelten sie zudem oft als selbstverständlich,
machtlos oder aber als störende Unruhestifter.
Beides schafft besondere Herausforderung für
die Menschenrechtsbildung.

Komplexe Menschenrechte

Die Menschenrechte sind selbst ein schwieri-
ges, hoch ausdifferenziertes Thema, das an alle
Menschenrechtsbildner hohe Ansprüche stellt.
Nehmen wir nur einige markante Beispiele:
■ Menschenrechte haben unterschiedliche Gel-

tungsbereiche: Sie existieren als philosophi-
sche Ideale, als moralische Normen, als politi-
sche Forderungen und als juridische Normen.

■ Es gibt unterschiedliche Generationen von
Menschenrechten, die auch unterschiedlich
gut geschützt sind.

■ Es gibt unterschiedliche Schutzsysteme mit
unterschiedlich weit entwickelten Schutz-
formen und teilweise sich überschneiden-
den Kompetenzen.

Die didaktischen Entscheidungen, was wer und
wie lernen soll, ist eine schwieriges Unterfangen.
Zunehmend erleichtern die zur Verfügung ste-
henden Materialien aber diese Entscheidungen.
Eine unverzichtbare Ressource für die Men-
schenrechtsbildung ist auch das Internet gewor-
den, und der freie Zugang wie die Möglichkeit,
die nötigen Kompetenzen zu erlernen, gehören
heute selbst schon zum Recht auf Bildung dazu.

Das Internet bietet Informationen über alle Men-
schenrechtsdokumente und Schutzmechanis-
men, über Verletzungen der Menschenrechte
und über Reaktionen und Initiativen der NGOs,
Zugang zu und Verteilung / Versendung von Kur-
sen / Materialien zur Menschenrechtsbildung. Da-
rüber hinaus ermöglicht es Kommunikation und
Dialoge zwischen den unterschiedlichsten Ak-
teuren und Betroffenen der Menschenrechtspo-
litik und der Menschenrechtsbildung.

Unvollendete Menschenrechte

Die Entwicklung der Menschenrechte ist ein noch
längst nicht abgeschlossener Prozess. Einerseits
bedeutet dies, dass immer noch neue Lebens-
bereiche als so fundamental wichtig anerkannt
werden, dass sie menschenrechtlich normiert
und geschützt werden können. Andererseits be-
deutet dies aber auch, dass viele Menschen-
rechte noch gar keine einklagbaren Rechte dar-
stellen, sondern erst im Stadium eines Ideals oder
einer politischen Forderung existieren. Wenn
hier der kontextbezogene und historisch aufge-
klärte Blick fehlt, kann das bei Lernern leicht zu
Enttäuschungen führen und zur Skepsis gegen-
über der Wirksamkeit der Menschenrechte.

Kontroverse Menschenrechte

Eine besondere Herausforderung für die Men-
schenrechtsbildung liegt darin, dass Men-
schenrechte im seltenen Fall eindeutig und
unstrittig interpretierbar sind, sondern dass es
vielfältige Streitpunkte und Konfliktfelder gibt.
Kontroversen gibt beispielsweise über
■ das Menschenrecht auf Asyl;
■ die Begründbarkeit kollektiver Rechte;
■ die Umsetzbarkeit des Menschenrechts auf

Entwicklung;
■ die Interpretation konfligierender Rechte

wie im Kopftuchstreit;

■ das Verhältnis von politischen und von
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechten;

■ die Einschränkung von Menschenrechten
in Notsituationen und Nicht-Einschränk-
barkeit von so genannten notstandsfesten
Menschenrechten;

■ die Legitimierbarkeit von militärischen In-
terventionen zum Schutz von Menschen-
rechten.

Menschenrechtsbildner können nicht die Prob-
leme und Kontroversen lösen, die die Menschen-
rechtspolitik aufwirft. Sie können nur kontrovers
darstellen, was kontrovers ist.

Selbstverständliche und unmerkliche
Menschenrechte

Die Lerner dort abzuholen, wo sie sind, bedeutet
oft Unterschiedliches – je nach der Art und
Weise, in der die Einzelnen in ihren Rechten be-
schnitten sind und dies als Problem wahrneh-
men. In Gesellschaften, in denen zumindest die
Bürgerrechte vergleichsweise gut geschützt
sind, herrscht oftmals eine Art „Rechtssaturiert-
heit“ vor. Die Sensibilität und Aufmerksamkeit
für das Thema Menschenrechte ist dann sehr
begrenzt, sie richten sich vorrangig auf schwere
Menschenrechtsverletzungen in anderen Län-
dern. Vor allem die Menschenrechte, die man
nicht mehr hat, gelangen als verletzte Rechte 
zu Bewusstsein. Im Zustand relativer Sicherheit
gelten sie jedoch als selbstverständlich und un-
merklich. Lehrerinnen und Lehrer können dann
nicht darauf rechnen, dass Menschenrechte als
ein drängendes Thema wahrgenommen wer-
den. Immer gilt es herauszuarbeiten: Was be-
deuten Menschenrechte konkret für das eigene
Leben und was passiert, wenn sie fehlen? In ra-
dikaler Weise vermag Menschenrechtsbildung
an den Beispielen deutscher Diktaturen darüber
aufzuklären, warum wir Menschenrechte brau-
chen und was passieren kann, wenn staatliche
Macht entgrenzt wird und zivilgesellschaftliche
Gegenmacht fehlt. 

Lästige Menschenrechte?

So leicht es zuweilen ist, Menschen zu motivie-
ren, sich für ihre „eigenen“ Menschenrechte ein-
zusetzen, so schwierig gestaltet es sich zumeist,
wenn es um die Anerkennung der gleichen Men-
schenrechte bei den anderen geht. Dort, wo die
Botschaft lautet: Nimm dir deine Rechte, findet
man leicht Gehör. Dort, wo die Botschaft heißt:
Achte die gleichen Rechte der anderen, wird 
dies nicht selten als lästige Beschränkung und
moralische Zumutung empfunden. Menschen-
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rechtsbildung leistet beides: Aufklärung über
Berechtigungen, aber auch über Begrenzungen
und Verpflichtungen! Die Anerkennung gleicher
Würde und Rechte kann man sicherlich nicht mit
moralischen Appellen an die „Gutmenschen“ er-
reichen, sondern es bedarf frühzeitig einer be-
sonderen Lernkultur, um die Bereitschaft zu
stärken, gleiche Rechte und gleiche Würde zu
akzeptieren: Empowerment heißt ein „magic
word“ in der internationalen Diskussion. Es geht
um das Starkmachen von Menschen als Grund-
lage für ihre Offenheit und Toleranz. Vor allem
diejenigen, die selber Anerkennung erfahren
haben, sind fähig, andere als gleichberechtigt
anzuerkennen und ihr Anderssein zu tolerieren. 

Machtlose Menschenrechte?

Die Menschenrechtsbildung muss sich weiter-
hin auch mit einem allgemeinen Ohnmachts-
verdacht auseinandersetzen. Wie kann der gan-
ze Menschenrechtsschutz etwas taugen, wenn
er die vielen zu beklagenden Menschenrechts-
verletzungen nicht verhindern kann?! Diese oft
lähmende Ohnmachtsvermutung wird aller-
dings nicht nur durch die schockierenden Aus-
maße der Menschenrechtsverletzungen ausge-
löst, sondern sie wird auch durch unangemes-
sene Erwartungen verursacht. Stattdessen ist es
angeraten, die Perspektive einmal zu verändern.
Was wäre denn ohne den bisherigen Menschen-
rechtsschutz?! Wie viel Willkür wurde verhin-
dert, welche Diskriminierungen gemindert und
welche Lebensqualität ermöglicht! Aus dieser
Sicht kommt in den Blick, was schon erreicht
wurde und nicht nur, was noch aussteht. Men-
schenrechtsbildung muss die Erfolgsgeschich-
te und die „Macht der Menschenrechte“ vermit-
teln! Mit der Entwicklung der Menschenrechte
haben es die Menschen – in einem langen und
konfliktreichen Zivilisationsprozess – gelernt,
sich zu schützen: zunächst vor der Willkür des
Staates, aber zunehmend auch vor Diskriminie-
rung und Repression anderer Bürger. Am Bei-
spiel der einmal überschwänglich „friedliche
Revolution“ genanten Bürgerproteste von 1989
lässt sich zudem zeigen, was zivilgesellschaft-
liche Gegenmacht unter günstigen Rahmen-
bedingungen erreichen kann. Menschenrechte
haben die Welt verändert und können es auch
weiterhin tun.

Blauäugige Menschenrechtler?

Stereotype Vorhaltungen, dass Menschen-
rechtsbildung auf einer blauäugigen „Gutmen-
schenperspektive“ beruhe, hört man immer
wieder. Das Gegenteil ist der Fall. Menschen-
rechte sind kein Thema für „Gutmenschen“. Die
Menschenrechtsbildung rechnet auch mit dem
Schlimmsten. Menschenrechte sind notwendig
und haben sich entwickelt, weil Menschen an-
dere Menschen immer wieder und systema-
tisch entwürdigen, entrechten, entmenschen,
beschädigen. Menschenrechte sind eine aufge-
klärte Reaktion auf die Schattenseiten unseres
Menschseins und seiner gewalttätigen gesell-
schaftlichen Erscheinungsformen. Menschen-
rechte sind Schutzinstrumente, die Räume der
Selbstbestimmung und der Nicht-Diskriminie-
rung ermöglichen sollen. Deshalb ist es für die

Menschenrechtsbildung auch so wichtig, nicht
nur über die Ideale und den Werthintergrund
der Menschenrechtsentwicklung zu berichten,
sondern über die real existierenden nationalen
wie internationalen Schutzmechanismen, die
die Menschenrechtsverletzungen zwar nicht
überwinden, aber begrenzen können. Men-
schenrechte sind ein Dauerprojekt der Zivilisie-
rung gesellschaftlicher und politischer Verhält-
nisse. Die Decke der Zivilisation bleibt aber dünn
und brüchig und historische Rückfälle hinter
das Niveau erreichten Menschenrechtsschut-
zes sind immer möglich, wie uns die Zeit nach
dem 11. September 2001 nachdrücklich de-
monstriert. Auch diese Anfälligkeit und Brü-
chigkeit ist Thema der Menschenrechtsbildung.

Bedrohte Menschenrechte

Schlagartig haben der Terroranschläge des 11.
September und die Reaktionen auf sie unterstri-
chen, wie gering das Reservoir an nachhaltiger
Toleranz und belastbarem Menschenrechtsbe-
wusstsein war. Menschenrechte wurden nicht
nur durch die Terroristen verletzt, sondern auch
durch den Kampf gegen den Terrorismus. Gene-
rell entstand ein Klima, in dem viele Politiker im
Einvernehmen mit der Mehrheit der Gesellschaft
Menschenrechte für teilweise verzichtbar, sus-
pendierbar oder einschränkbar halten, sofern 
die Einschränkungen in Zeiten der Unsicherheit
wieder mehr Sicherheit zu versprechen schei-
nen. Im Schatten terroristischer Bedrohung be-
steht die Gefahr, dass der Staat überreagiert und
sich dem anheim gibt, was Wilhelm Heitmeyer
die „autoritäre Versuchung liberaler Republiken“
nennt und dass die Bürger bereit sind, Freiheits-
rechte für Sicherheitsversprechen aufzugeben.
Menschenrechtsbildung nach dem 11. Septem-
ber ist stärker gefordert denn je zuvor. Auf der
Wissensebene gilt es sowohl darüber aufzuklä-
ren, welche Grund- und Menschenrechte durch
die unterschiedlichen Sicherheitspolitiken tan-
giert und beschnitten werden, als auch die Ana-
lyse voranzutreiben, was denn die Ursachen des
Terrorismus sind, und wie allein durch die Ach-
tung der Menschenrechte „menschliche Sicher-
heit“ ermöglicht wird. Auf der Werteebene gilt
es immer wieder zu verdeutlichen und zu be-
gründen, warum die Würde des Menschen als
unteilbar und unverlierbar angesehen wird und

dass dies eben im Extremfall (oder Notstands-
fall) auch für vermutete wie überführte Terroris-
ten gilt, d.h. dass auch sie das Menschenrecht
haben und behalten, nicht gefoltert zu werden. 

VISION DER VERÄNDERUNG

Einigen sind die Menschenrechte aber auch ein
Dorn im Auge, da sie als Störenfriede und Un-
ruhestifter angesehen werden. Dies ist nicht
ganz falsch, aber welche Schlussfolgerung ist
daraus zu ziehen? Die Menschenrechte sind
eine Rebellion gegen leidvolle Erfahrungen, die
als Unrecht gedeutet werden. Menschenrechte
sind Instrumente der theoretischen wie der
praktischen Kritik. Menschenrechtsbildung ist
deshalb eine Art Schule des kritischen Denkens
und des auf Veränderung zielenden Handelns.
Der Begriff der Menschenrechte erfasst einer-
seits die schon real existierenden und anderer-
seits die noch zu realisierenden Menschen-
rechte. Und dort, wo sich eine Kluft zwischen
beiden Dimensionen auftut, entzündet sich die
Kritik. Dem Begriff der Menschenrechte eigen
ist eine Kritik an all den Verhältnissen, in denen
Menschenrechte verletzt, verweigert oder ver-
schwiegen werden. Menschenrechtsbildung
klärt auf über solche Verhältnisse. Sie infor-
miert über Missstände und vermittelt – orien-
tiert an den Ergebnissen der Bezugswissen-
schaften – Einsichten in deren vielfältige Ur-
sachen. Menschenrechtsbildung will verändern
(in unterschiedlichen Gesellschaften natürlich
unterschiedlich tief greifend und weit rei-
chend): Orientiert an der Idee gleicher Men-
schenwürde und im Vertrauen auf ihre gemein-
samen Kräfte als Bürger und Bürgerinnen
werden sich die Menschen wehren gegen Dis-
kriminierung, Widerstand leisten gegen Tyran-
nis und sich einsetzen für die Ziele der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte. Artikel
28 dieser Erklärung lautet „Jedermann hat das
Recht auf eine soziale und internationale Ord-
nung, in der die in dieser Erklärung ausgespro-
chenen Rechte und Freiheiten voll verwirklicht
werden können.“ Dort, wo sich die Menschen
eine andere Ordnung als die bestehende gar
nicht mehr vorstellen können, gilt es zu zeigen,
inwieweit die Menschenrechte ein Mehr an
Freiheit, Gleichberechtigung, menschlicher Si-
cherheit und Lebensqualität ermöglichen.
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